
BGE 111 IB 50 vom 8. Juli 1985
Bundesgericht (BGE), 1985-07-08, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_111 IB 50

FR: BGE 111 IB 50 du 8 juillet 1985

IT: BGE 111 IB 50 del 8 luglio 1985

Regeste

Regeste Art. 9 IRSG, Art. 69 Abs. 2 und 3 BStP. Siegelung im Verfahren betreffend
Rechtshilfe in Strafsachen.

Erwägungen

E. 3
Die Beschwerdeführer beanstanden weiter, dass die beschlagnahmten Papiere entgegen
ihrem Antrag nicht versiegelt worden seien. Sie berufen sich auf Art. 9 IRSG in Verbindung
mit dem dort angeführten Art. 69 des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege
(BStP). a) Die Frage der Versiegelung der beschlagnahmten Akten haben die
Beschwerdeführer im kantonalen Rekursverfahren nicht aufgeworfen. Es fehlt somit in
diesem Punkt an einem letztinstanzlichen Entscheid, weshalb insoweit auf die Beschwerde
nicht eingetreten werden kann. Hieran ändert nichts, dass der Vertreter der
Beschwerdeführer erst während des Laufs der Frist für die Anrufung des Bundesgerichts
bemerkt haben will, dass die Akten entgegen dem vor erster Instanz gestellten Antrag nicht
versiegelt wurden. Er hätte die Akten durchaus schon vor der Einreichung des Rekurses an
das Obergericht konsultieren können. b) Der Einwand wäre im übrigen auch der Sache nach
unbegründet. Die Versiegelung könnte höchstens vom Besitzer der Papiere verlangt werden
und nicht auch vom Angeschuldigten, der nicht gleichzeitig Besitzer ist ( Art. 69 Abs. 3
BStP ). Der Antrag hätte daher nur von der Bank gestellt werden können. Die Versiegelung
bezweckt, dem Besitzer zu ermöglichen, bei der Sichtung der Papiere durch die Behörde
mitzuwirken und gegebenenfalls die Aussonderung und Rückgabe von Akten zu
beantragen, die für die BGE 111 Ib 50 S. 52 Untersuchung nicht von Bedeutung sein
können ( Art. 69 Abs. 2 und 3 BStP ). Sie ist demnach immer dann geboten, wenn die
Beschlagnahme von Papieren ohne Vorankündigung erfolgt und der Besitzer ausserstande
ist, sich an Ort und Stelle darüber zu äussern, was für die Untersuchung wesentlich sein
könnte und was nicht. Im vorliegenden Fall verhält es sich anders. Der Bank wurde
ausreichend Zeit eingeräumt, um die mit den Konten des Angeschuldigten
zusammenhängenden Unterlagen selbst zusammenzustellen, und es wurde ihr sogar
ermöglicht, Namen von Drittpersonen abzudecken, die nach ihrem Dafürhalten für die
Untersuchung belanglos sind. Es ist daher unerfindlich, welche Rechte sie nach
Versiegelung in einem Entsiegelungsverfahren noch ausüben möchte. Sie legt dies denn
auch nicht dar und hat es namentlich unterlassen, konkret zu sagen, welche der ihr bestens
bekannten Papiere allenfalls von der Übermittlung an die deutschen Behörden
ausgenommen werden sollten.
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